
Vorlagefragen

1. Ist die in Art. 3 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 der Verordnung
(EG, EURATOM) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember
1995 über den Schutz der finanziellen Interessen der Euro-
päischen Gemeinschaften (1) geregelte Verjährungsfrist auch
dann anzuwenden, wenn eine Unregelmäßigkeit begangen
oder beendet worden ist, bevor die Verordnung (EG,
EURATOM) Nr. 2988/95 in Kraft getreten ist?

2. Ist die dort geregelte Verjährungsfrist auf verwaltungsrechtli-
che Maßnahmen wie die Rückforderung infolge von Unregel-
mäßigkeiten gewährter Ausfuhrerstattung überhaupt anwend-
bar?

Falls diese Fragen zu bejahen sein sollten:

3. Kann eine längere Frist gemäß Art. 3 Abs. 3 der Verordnung
(EG, EURATOM) Nr. 2988/95 von einem Mitgliedstaat auch
dann angewandt werden, wenn eine solche längere Frist in
dem Recht des Mitgliedstaates bereits vor Erlass der vorge-
nannten Verordnung vorgesehen war? Kann eine solche län-
gere Frist auch dann angewandt werden, wenn sie nicht in
einer spezifischen Regelung für die Rückforderung von Aus-
fuhrerstattung oder für verwaltungsrechtliche Maßnahmen
im Allgemeinen vorgesehen war, sondern sich aus einer allge-
meinen, alle nicht speziell geregelten Verjährungsfälle umfas-
senden Regelung des betreffenden Mitgliedstaates (Auffangre-
gelung) ergab?

(1) ABl. L 312, S. 1.

Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs
(Deutschland), eingereicht am 13. Juni 2007 — Ze Fu
Fleischhandel GmbH gegen Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Rechtssache C-280/07)

(2007/C 211/30)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Bundesfinanzhof

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Ze Fu Fleischhandel GmbH

Beklagter: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Vorlagefragen

1. Ist die in Art. 3 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 der Verordnung
(EG, EURATOM) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember
1995 über den Schutz der finanziellen Interessen der Euro-
päischen Gemeinschaften (1) geregelte Verjährungsfrist auch
dann anzuwenden, wenn eine Unregelmäßigkeit begangen
oder beendet worden ist, bevor die Verordnung (EG,
EURATOM) Nr. 2988/95 in Kraft getreten ist?

2. Ist die dort geregelte Verjährungsfrist auf verwaltungsrechtli-
che Maßnahmen wie die Rückforderung infolge von Unregel-
mäßigkeiten gewährter Ausfuhrerstattung überhaupt anwend-
bar?

Falls diese Fragen zu bejahen sein sollten:

3. Kann eine längere Frist gemäß Art. 3 Abs. 3 der Verordnung
(EG, EURATOM) Nr. 2988/95 von einem Mitgliedstaat auch
dann angewandt werden, wenn eine solche längere Frist in
dem Recht des Mitgliedstaates bereits vor Erlass der vorge-
nannten Verordnung vorgesehen war? Kann eine solche län-
gere Frist auch dann angewandt werden, wenn sie nicht in
einer spezifischen Regelung für die Rückforderung von Aus-
fuhrerstattung oder für verwaltungsrechtliche Maßnahmen
im Allgemeinen vorgesehen war, sondern sich aus einer allge-
meinen, alle nicht speziell geregelten Verjährungsfälle umfas-
senden Regelung des betreffenden Mitgliedstaates (Auffangre-
gelung) ergab?

(1) ABl. L 312, S. 1.

Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs
(Deutschland), eingereicht am 13. Juni 2007 — Bayerische
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Beklagter: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
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